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Vorwort 

Die vorliegende Technische Grundlage wurde von den Technischen Amts-

sachverständigen auf Grund ihrer Erfahrungen in gewerbebehördlichen Ge-

nehmigungsverfahren erarbeitet. Wo es als zweckdienlich erschien, wurden 

auch externe Experten gehört bzw. mit Detailfragen befasst. 

Die Technische Grundlage bietet eine Zusammenfassung des für die Beur-

teilung des Sachgebietes notwendigen Basiswissens und gibt eine Übersicht 

über etwaig auftretende Gefahren, Emissionen oder Beeinträchtigungen und 

zeigt mögliche Abhilfemaßnahmen auf. Sie reflektiert die vielfältigen Erfah-

rungen einer langjährigen Verwaltungspraxis und dient dem Schutz von 

Personen und dem Schutz der Umwelt. 

Die Technische Grundlage stellt die zu manchen Fragen zum Teil auch un-

terschiedlichen Auffassungen der technischen Amtssachverständigen auf 

eine gemeinsame Basis und ist grundsätzlich als Maximalbetrachtung des 

gestellten Themas zu sehen. Die in der Technischen Grundlage enthaltenen 

Inhalte sind daher nicht unbedingt in jedem Fall gegeben und vorgeschla-

gene Abhilfemaßnahmen sind nicht überall im gesamten Umfang notwendig. 

Andererseits können im Einzelfall vorliegende Umstände andere als in der 

Technischen Grundlage vorgesehene bzw. zusätzliche Maßnahmen rechtfer-

tigen. Es obliegt daher dem technischen Amtssachverständigen im gewer-

bebehördlichen Genehmigungsverfahren, den jeweils konkret vorliegenden 

Sachverhalt nach den Erfordernissen des Einzelfalles zu beurteilen. 

Der Technischen Grundlage kommt kein verbindlicher Charakter zu. Der 

Inhalt der Technischen Grundlage basiert auf dem zum Zeitpunkt ihrer Ver-

öffentlichung im Arbeitskreis verfügbaren Wissen. 
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1 Einleitung 

Im Jahr 1996 wurde die Technische Grundlage "Emissionen von Kraftfahr-

zeugen im Bereich von Abstellflächen" verabschiedet. Mit dieser wurde die 

Berechnung von Kraftfahrzeugemissionen an den neuesten Stand der Kenn-

tnisse angepasst. Darauf aufbauend wurde im Jahr 2001 eine weitere Tech-

nische Grundlage für die Immissionsberechnung verabschiedet, nämlich je-

ne mit dem Titel „Ermittlung von Immissionen im Nahbereich von Abstellflä-

chen für Kraftfahrzeuge“. 

Bei der 32. Tagung der Technischen Amtssachverständigen im gewerbebe-

hördlichen Genehmigungsverfahren in Wien (November 2001) wurde ange-

regt, zusätzlich zu den bestehenden Technischen Grundlagen der genannten 

Themenbereiche eine weitere auszuarbeiten, die bei der Beurteilung von 

Garagen als Arbeitsgrundlage dienen kann. In der Praxis zeigt sich nämlich, 

dass eine Abschätzung der Auswirkungen, die durch Emissionen aus Gara-

gen verursacht werden, mitunter sehr schwierig sein kann. Im Jahre 2009 

wurde eine neuerliche Überarbeitung dieser Richtlinie vorgenommen. 

In dieser Technischen Grundlage werden zunächst die in der Garage emit-

tierten konventionellen Luftschadstoffe (CO, NOx, Benzol, Partikel) und die 

verschiedenen Lüftungsarten behandelt. Dabei wird hinsichtlich der Daten-

sätze auf die Technische Grundlage "Emissionen von Kraftfahrzeugen im 

Bereich von Abstellflächen - 2010" des BMWFJ verwiesen. In der Folge wird 

auf die Immissionen sowie auf die Beurteilung derselben eingegangen. Wei-

ters wird in dieser Technischen Grundlage ein Rechenbeispiel zur Verfügung 

gestellt. 
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2 Begriffsbestimmungen 

Garagen: Gebäude oder Gebäudeteile, die dem Abstellen von Kraftfahrzeu-

gen dienen. Im Rahmen dieser Technischen Grundlage werden Garagen be-

handelt, die überwiegend geschlossene Räume sind, wie beispielsweise 

Tiefgaragen. Überwiegend offene Parkdecks sind nicht Gegenstand dieser 

Technischen Grundlage. 

Natürliche Lüftung: Lufterneuerung ohne Einsatz von Ventilatoren. Nut-

zung des Windes (Druck- und Sogverhältnisse), thermischer Auftrieb sowie 

Durchmischung durch Fahrbewegungen. 

Mechanische Lüftung: Lufterneuerung durch den Einsatz von Ventilato-

ren. 

Fahrzeugfrequenz "f": Fahrbewegungen je Stellplatz und Stunde. Gemäß 

ÖNORM H 6003 "Lüftungstechnische Anlagen für Garagen" besteht 1 Fahr-

bewegung entweder aus 1 Einfahrt oder 1 Ausfahrt. Auch in der bayrischen 

Parkplatzlärmstudie 2007 ist eine "Fahrzeug- bzw. Parkbewegung" definiert. 

Diese besteht gleichfalls aus einer Zufahrt oder einer Abfahrt (einschließlich 

Rangieren, Türenschlagen usw.). Im Rahmen der gegenständlichen Techni-

schen Grundlage gilt die hier beschriebene Definition. 

Spezifischer Außenluft-Volumenstrom: Zuluftmenge pro Fahrweglänge 

bzw. Zeiteinheit, die erforderlich ist, um den Grenzwert von 50 ppm CO 

(unter der Annahme einer Außenluftkonzentration von 3 ppm CO) in der 

Garage einzuhalten (siehe ÖNORM H 6003). 
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3 Emissionen in der Garage und Di-

mensionierung der Garagenlüftung 

3.1 Allgemeines 

Basis hinsichtlich der Emissionsberechnungen in dieser Technischen Grund-

lage ist die Technische Grundlage "Emissionen von Kraftfahrzeugen im Be-

reich von Abstellflächen - 2010" des BMWFJ. 

Auf Stellplätzen im Freien herrschen unterschiedliche Witterungsbedingun-

gen, welche die motorischen Emissionen zum Teil signifikant beeinflussen. 

In Garagen hingegen herrschen üblicherweise konstante Randbedingungen. 

So kann für die Beurteilung, insbesondere für die Berechnung der Emissio-

nen, im Allgemeinen von einer mittleren Lufttemperatur von 10 °C ausge-

gangen werden. 

3.2 Berechnung der Schadstoffemission und Dimen-

sionierung der Lüftung 

Die motorischen Emissionen von PKW und NFZ, die Benzolemissionen aus 

Verdunstungsvorgängen sowie die Staubemissionen durch Reifen- und 

Bremsenabrieb können rechnerisch gemäß der Technischen Grundlage 

"Emissionen von Kraftfahrzeugen im Bereich von Abstellflächen - 2010" des 

BMWFJ ermittelt werden. 

Sind die verkehrsbezogenen Angaben für die Parkdauer, die Fahrzeugfre-

quenz und für das Verhältnis der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge im Pro-

jekt nicht angegeben, so können diese Werte aus der nachfolgenden Tabel-

le 1 entnommen werden. Diese greift auf Zählungen bzw. auf Auswertungen 

von Schrankenautomaten bestehender Garagen zurück. Außerdem wurden 

in dieser Tabelle Daten aus der ÖNORM H 6003 und aus den "Verkehrs- und 

Umwelttechnischen Richtlinien für Garagenprojekte" des Magistrats Wien 

berücksichtigt. Diese Werte stellen für die Stunde der höchsten Auslastung 

den "worst case" dar und haben sich vor allem für die Auslegung der Lüf-
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tungsanlage, das heißt für die Bestimmung der maximalen CO-Emissionen, 

bewährt. 

Tabelle 1: Erfahrungswerte für Fahrzeugfrequenzen nach Garagentypen 
Fahrzeugfrequenz und Verhältnis der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge, Park-
dauer 
  Fahrzeug-

frequenz f 
[FB/h, SP] 

Verhältnis 
EIN%:AUS% 

Parkdauer 

Wohnhausgarage Spitzenwert 
 
Mittelwert* 

0,2 >50SP 
0,3-0,6 <50SP 
0,0625* 

12% zu 88% 
 
50% zu 50% 

>4 Stunden 

Büro Spitzenwert 
 
Mittelwert* 

0,4 >50SP 
0,5-1,0 <50SP 
0,0833* 

40% zu 60% 
 
50% zu 50% 

>4 Stunden 

Kurzparker Spitzenwert 
Mittelwert* 

0,8 
0,125* 

35% zu 65% 
50% zu 50% 

40% <2 St., 20% 
>4 St. u. 40% 
zw. 2 u. 4 St. 

P&R Spitzenwert 
Mittelwert* 

0,5 
0,0833* 

12% zu 88% 
50% zu 50% 

>4 Stunden 

Veranstaltungsstätten Spitzenwert 
Mittelwert* 

1,0 
0,0416* bis 
0,125* 

0% zu 100% 
50% zu 50% 

>4 Stunden 

Selbstbedienungs-
märkte 

Spitzenwert 
Mittelwert* 

1,5 
0,208* 

20% zu 80% <4 Stunden 

    * nur für Tagesmittelwerte 
Anzahl der einfahrenden Kfz pro Stunde = SP*f*EIN%/100 
Anzahl der ausfahrenden Kfz pro Stunde = SP*f*AUS%/100 
Anzahl der Fahrbewegungen pro Stunde = SP*f 
SP … Anzahl der Stellplätze  f … Fahrbewegungen pro Stellplatz und Stunde 

Werden die Emissionen für die einzelnen Streckenabschnitte in der Garage 

ermittelt und mit der Anzahl der ein- bzw. ausfahrenden Fahrzeuge multipli-

ziert, so ergeben sich die zeitbezogenen Gesamtemissionen in der Garage in 

g/h. Ein Rechenbeispiel hierzu findet sich in Kapitel 8. Der Luftbedarf in der 

Garage (m³ Außenluft/Stunde) ist gemäß ÖNORM H 6003 "Lüftungstechni-

sche Anlagen für Garagen" zu berechnen. 

3.3 Ergänzende Bemerkungen zur Garagenlüftung 

Die Auslegung der Garagenlüftung hat nach einschlägigen Richtlinien, wie 

z.B. der ÖNORM H 6003 "Lüftungstechnische Anlagen für Garagen" oder der 

"Verkehrs- und Umwelttechnischen Richtlinien für Garagenprojekte" des 

Magistrats Wien zu erfolgen. Auf die einschlägigen Vorgaben der OIB-

Richtlinie 3i, welche in den Bauvorschriften der einzelnen Bundesländer ih-

ren Niederschlag gefunden hat, wird hingewiesen. 

Weiters ist zu beachten, dass bei der Auslegung von Garagenlüftungen hin-

sichtlich der CO-Emissionen eher mit "worst case" Bedingungen gerechnet 
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werden sollte, um für alle auftretenden Betriebszustände eine ausreichende 

Be- und Entlüftung der Garage zu gewährleisten. Bei Untersuchungen be-

züglich der Umweltauswirkungen sind die realen Bedingungen zu Grunde zu 

legen. 

3.3.1 Natürlich belüftete Garage 

Eine natürliche Belüftung ist ausschließlich bei eingeschoßigen Tiefgaragen 

und bei Garagen über Terrain zulässig. 

In den einzelnen Bauordnungen bzw. Baugesetzen, in der ÖNORM H 6003, 

sowie in der OIB-Richtlinie 3, finden sich Angaben über die Anordnung und 

die Dimensionierung von Lüftungsöffnungen. Hinsichtlich der je Stellplatz 

erforderlichen Lüftungsquerschnitte ist eine vergleichsweise große Bandbrei-

te zu verzeichnen. Werte von 0,03 bis 1,5 m²/Stellplatz, abhängig von der 

Nutzungsart der Garage, werden angegeben. Es wird vorgeschlagen bei 

normalem Zu- und Abfahrtsverkehr 0,3 – 0,4 m²/Stellplatz und bei starkem 

Zu- und Abfahrtsverkehr 0,9 – 1,5 m²/Stellplatz einzusetzen. 

Wichtig jedoch scheint in diesem Zusammenhang, dass Minderungen des 

freien Querschnittes durch Gitter, Wetterschutz oder Ähnliches, sowie die 

Ausführung, vor allem die Länge der Lüftungsschächte, zu berücksichtigen 

sind. Die VDI-Richtlinie 2053 sieht für Schächte, die länger sind als 2 m, 

eine Verdoppelung des Schachtquerschnittes vor. Eine natürliche Lüftung 

sollte auf eine Querlüftung der Garage ausgelegt werden. Die Öffnungen 

sind an Decken und Wänden so anzuordnen, dass deren Abstände unter-

einander 20 m nicht überschreiten. Die Garagenbreite sollte daher 20 m 

nicht überschreiten; bei größeren Garagenbreiten ist folglich eine mechani-

sche Lüftung vorzusehen. 

Für eine funktionierende natürliche Lüftung ist eine Mindestbreite je Öffnung 

von 0,20 m erforderlich. Ab 20 Stellplätzen ist mindestens die Hälfte der 

Lüftungsöffnungen mit Schächten zu versehen, die zur Erzielung einer Ka-

minwirkung mindestens 2 m (Unterkante der Schachtmündung) über Ter-

rain hochzuziehen sind. 

Lüftungsöffnungen sollen in Gebieten mit sensibler Nutzung aus Immissi-

onsschutzgründen mindestens 5 m von Fenstern zu Wohnräumen entfernt 

sein. 
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3.3.2 Mechanisch belüftete Garage 

Die Abluftöffnungen sind so auszuführen, dass es zu keiner Beeinträchti-

gung von im Umkreis befindlichen Wohnanlagen kommen kann. Vorzugs-

weise ist die Abluft senkrecht nach oben und ungehindert über Dach abzu-

führen. Eine Mindestausblasgeschwindigkeit von 7 m/s ist auch im Teillast-

betrieb einzuhalten. Die Ableitung der Abluft hat in jedem Falle so zu erfol-

gen, dass relevante Immissionsaufpunkte wie z.B. Fenster von Aufenthalts-

räumen nicht betroffen werden. 

Zuluftöffnungen sollten mindestens 5 m von Fenstern zu Wohnräumen ent-

fernt sein, da sie bei Stillstand der mechanischen Lüftungsanlage als Ab-

luftöffnungen fungieren können. Diese sind so zu dimensionieren, dass bei 

höchster Ventilatorstufe eine Einströmgeschwindigkeit von 1,5 m/s nicht 

überschritten wird. Je nach örtlichen Randbedingungen wird eine Entfernung 

von mehr als 5 m notwendig sein. 

Bei Garagen, die keine automatische CO-Überwachung haben, ist bei der 

Lüftungsauslegung ein Sicherheitsfaktor von 1,5 bezüglich des notwendigen 

Volumenstromes zu berücksichtigen. 

In allen Fällen ist gemäß ÖNORM H 6003 zumindest ein 0,5-facher Luft-

wechsel pro Stunde zu gewährleisten. 

Bei unbebauten Flächen (z.B. Grünanlagen über Tiefgaragen) in Gebieten 

mit sensibler Nutzung ist eine Mindesthöhe der Abluftöffnungen von 2,00 m 

über angrenzendem Gelände einzuhalten (Unterkante der Schachtmün-

dung). In begründeten Fällen können auch Ausblasungen in geringeren Hö-

hen zugelassen werden (z.B. bodengleiche Ausblasöffnungen in Grünstreifen 

zwischen 2 Fahrbahnen). 

3.3.3 Vorbelastung durch Zuluft 

Bei der Auslegung der Garagenlüftung ist die Vorbelastung der Zuluft ge-

mäß ÖNORM H 6003, zu berücksichtigen. Die entsprechenden Werte für die 

Vorbelastung sind lokalen Luftgütemessungen zu entnehmen. Stehen derar-

tige Werte nicht zur Verfügung, kann für die Auslegung ein Wert von 3 ppm 

CO angenommen werden. 
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3.3.4 Steuerung der Lüftungsanlage 

Die Lüftungsanlagen können entsprechend den ÖNORMEN M 9410, 9418 

und 9419 automatisch über die in der Garage installierte CO-

Überwachungsanlage angesteuert werden. Bei Garagen ohne eine derartige 

Überwachungsanlage ist eine automatische Ein- und Ausschaltung der Ven-

tilatoren mit einer Zeitschaltuhr möglich. Wahlweise kann, vor allem bei 

kleinen Garagen (bis zu ca. 25 Stellplätze) und unregelmäßigen Ein- und 

Ausfahrtzeiten, auch eine entsprechende Einschaltung der Lüftungsanlage 

durch Torkontakte mit Nachlaufzeit oder gleichartige Schaltgeräte erfolgen 

(Achtung: Bei der Ermittlung des Luftbedarfes ist der Sicherheitsfaktor 1,5 

gemäß Abschnitt 3.3.2 zu berücksichtigen). Weiters muss in der Nachlauf-

zeit zumindest jene Luftmenge gemäß ÖNORM H 6003 abgesaugt werden, 

die sich für die Ausfahrt eines einzigen KFZ (nach einer ungünstigst mögli-

chen Parkdauer) errechnet.  

Überschreitet die so errechnete Nachlaufzeit 5 Minuten, so ist die Förder-

menge des Ventilators entsprechend zu erhöhen. 

Erfahrungen zeigen, dass in mechanisch entlüfteten Garagen mit 250 bis 

350 Stellplätzen die Lüftungsanlagen nur während rund 10 % der Zeit in 

Betrieb sind. In der restlichen Zeit strömen die Abgase ungeordnet – je 

nach Druck- und Sogbedingungen um das Gebäude – über die Zuluft- und 

Abluftöffnungen sowie die Zufahrtsrampe nach außen. Da diese Abluftströ-

me zeitweise zu massiven Wahrnehmungen von Gerüchen bzw. zu Immissi-

onsproblemen führen können, ist eine zusätzliche Lüftungssteuerung not-

wendig. Dies wird durch einen wiederkehrenden Einsatz der Lüftungsanlage 

bewirkt. Während der Phasen nennenswerter Auslastung (in der Regel zwi-

schen 06.00 und 22.00 Uhr) sollte die Einsatzdauer mindestens 10 min/h 

betragen. Auf diese Art wird die Häufigkeit der Wahrnehmungen von Gerü-

chen herabgesetzt. Dadurch wird der Austritt von Garagenabluft aus den 

Zuluftöffnungen minimiert. 
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4 Konzentration in der Garage 

Garagen sind so zu belüften, dass lufthygienische Grenz- und Richtwerte für 

Garagen jederzeit eingehalten werden. Hiezu gibt es Angaben in den jewei-

ligen Baugesetzen. Gemäß ÖNORM H 6003 darf ein Halbstundenmittelwert 

von 50 ppm CO nicht überschritten werden.  

In Tabelle 2 sind diverse Grenz- und Richtwerte für Schadstoffkonzentratio-

nen (siehe auch Abschnitt 7.4) dargestellt. Da der durchschnittliche Auf-

enthalt in einer Tiefgarage längstens 10 bis 20 Minuten beträgt, scheint die 

Arbeitsplatzkonzentration (15 Minuten-Wert, der für maximal 1 Stunde 

während einer Achtstundenschicht auftreten darf) als Vergleichswert ge-

rechtfertigt (siehe TRGS 900). Die Erfahrung mit CO-Steuerungsanlagen in 

bereits bestehenden Garagen hat gezeigt, dass die CO-Konzentration mit 

einem Schwellenwert von 50 ppm als Leitgröße sehr gut geeignet ist. 

Tabelle 2: Zusammenstellung von Grenz- und Richtwerten 
  

IG-Luft 115/1997 idF 
70/2007 

(Richtlinie 
1999/30/EG 

und 2000/69/EG) 

 
 
 

Unit life time Risk 
Zulässiges Risiko 

R=10-6 

 
 

Smog-
Alarm 

3 h-Mittel-
wert 

Arbeitsplatz-
konzentration 

MW8 15 Min-
Wert 

max. 1 h in 
8-h-Schicht 

CO 10 mg/m³ MW8  40 mg/m³ 35 mg/m³ 70 mg/m³ 
PM10 0,05 mg/m³*) TMW  1,0 mg/m³   
Ruß   0,014 µg/m³  0,1 mg/m³ 0,4 mg/m³ 
NO2 0,2 mg/m³ HMW  0,8 mg/m³ 9,5 mg/m³ 9,5 mg/m³ 
Benzol 5 µg/m³ JMW 0,11 bis 0,25 µg/m³  3,2 mg/m³ 12,8 

mg/m³ 
*)   Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig: bis 2004: 35; von 2005 bis 2009: 30; ab 
2010: 25. 
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5 Garagen als Emittenten 

Bei mechanisch belüfteten Garagen treten bei Betrieb der Lüftung Emissio-

nen bei den Abluftöffnungen der Lüftungsanlage auf. Wenn die Lüftungsan-

lage nicht in Betrieb ist, da der Schwellenwert für die Inbetriebnahme der 

Lüftung noch nicht erreicht ist, wird Abluft über einen Teil der Zuluftöffnun-

gen entweichen. Diese sind so wie die Lüftungsöffnungen bei natürlich be-

lüfteten Garagen als Emissionsquellen zu betrachten. Durch einen Teil die-

ser Öffnungen wird bis zum Erreichen des Schwellenwertes der gemäß Kapi-

tel 3 berechnete Schadstoffvolumenstrom entweichen. Erst bei weiterer Zu-

nahme der Konzentration wird sich die Lüftung einschalten und es werden 

somit die Schadstoffe über die - möglichst über Dach zu situierenden - Ab-

luftöffnungen der Lüftungsanlage abgeführt. Es ist daher zu untersuchen, ob 

die Immissionen, die von den Emissionen der Nachströmöffnungen herrüh-

ren können, bei den Nachbarn das zulässige Ausmaß überschreiten. 
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6 Immissionsberechnungen 

6.1 Allgemeines 

6.1.1 Grundsätzliche Vorgangsweise 

Die vorliegende Richtlinie behandelt Schadstoffbelastungen, die durch KFZ-

Emissionen in Garagen entstehen. Da derartige Garagen in der Regel in 

verbauten Gebieten situiert sind, werden die Ausbreitungsbedingungen 

stark durch die Bebauung der Umgebung der Garagen beeinflusst. Überdies 

hängen das Emissionsverhalten von Luftschadstoffen aus Garagen sowie 

das Ausbreitungsverhalten in der freien Atmosphäre auch von der Bau- und 

Betriebsart der Garage ab (z.B. natürlich belüftete Garagen über Lüftungs-

schlitze, mechanische Be- und Entlüftung über eine Abluftführung, etc.). 

Eine Berücksichtigung dieser Faktoren ist bei einer Ausbreitungsrechnung 

mit einfachen Mitteln nicht möglich. Entsprechende Rechenmodelle sind da-

her sehr aufwändig. Dem steht gegenüber, dass für Sachverständigendiens-

te einfach einsetzbare Rechenmodelle zur Verfügung stehen sollten. Einfa-

che Modelle beruhen entweder auf empirischen Ansätzen oder basieren auf 

einer Gauß-förmigen Ausbreitung, sind jedoch in der herkömmlichen An-

wenderform nicht geeignet, Gebäudestrukturen bzw. spezielle Freisetzungs-

bedingungen zu berücksichtigen. 

Die Ausbreitungsrechnung mit einem einzigen Modell gleich gut und effektiv 

abzudecken, ist nicht möglich. Je nach Problem und Rahmenbedingungen 

(geforderte Genauigkeit, Aufwand an Daten und Rechenzeit) können unter-

schiedliche Modelle zweckmäßig sein. Da im behördlichen Genehmigungs-

verfahren die Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen 

ist, muss die Behörde mit ihrer Beurteilung auf der sicheren Seite liegen.  

Normative Modelle wie z.B. jenes gemäß ÖNORM M 9440 scheiden grund-

sätzlich aus, da sie unter anderem eine ungestörte Ausbreitung der Schad-

stoffe in der freien Atmosphäre voraussetzen. Die in der ÖNORM M 9440 

angeführten Streuparameter gelten darüber hinaus erst ab einer Entfernung 

von 100 m vom Quellpunkt. 

Bei der Immissionsberechnung sollte im Rahmen der Vereinfachung, soweit 

es das zu beurteilende Projekt zulässt, wie folgt vorgegangen werden: 
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□ Bei einer zusätzlichen Emission, welche unter 5 % der auf angrenzen-

den Verkehrsflächen bestehenden Belastung liegt, wären Änderungen 

an der Gesamtimmissionssituation messtechnisch kaum nachweisbar, 

weshalb auf eine Berechnung verzichtet werden kann. 

□ Beträgt die mögliche Zusatzemission mehr als 5 %, so ist eine Ab-

schätzung der zu erwartenden Zusatzbelastung notwendig (siehe Ab-

schnitt 6.2).  

6.1.2 Konvertierung von NO zu NO2 

Bei der Betrachtung von Stickstoffoxiden, reaktiven Kohlenwasserstoffen 

und Ozon spielen die luftchemischen Reaktionen eine große Rolle. Als pri-

märe Reaktion ist die Oxidation von NO mit O3 zu NO2 zu sehen. NO2 wird 

jedoch fotolytisch wieder in NO und ein Sauerstoffradikal gespalten, wobei 

in weiterer Folge das Sauerstoffradikal mit O2 zu O3 oxidiert. Dieser Kreis-

lauf von NO über NO2 zu NO unter Einbeziehung von Ozon wird jedoch 

durch OH-Radikale und Peroxyradikale, die vornehmlich aus Kohlenwasser-

stoffen gebildet werden, unterbrochen. Dabei wird NO zu NO2 oxidiert, ohne 

O3 zu reduzieren. Durch Fotolyse von NO2 steht wiederum Potenzial zur Ver-

fügung, das eine hohe NO2-Belastung im städtischen Gebiet und eine hohe 

O3-Belastung in stadtnahen Gebieten hervorruft. Die Anwendung der Um-

wandlungsmechanismen zur Berechnung der zu erwartenden NO2-

Konzentrationen setzt jedoch die Kenntnis der Kohlenwasserstoffemissionen 

– getrennt nach verschiedenen reaktiven Gruppen – sowie der Hintergrund-

konzentrationen an NO2, O3 und HC-Gruppen voraus. Diese Daten sind im 

Allgemeinen für Abschätzungen im Rahmen kleinräumiger Problemstellun-

gen nicht bekannt. Es wird daher empfohlen, bei den Stickstoffoxiden die 

Ausbreitung als NOx zu berechnen und dann eine Umrechnung von NOx in 

NO und NO2 gemäß dem Ansatz nach Bächlinii durchzuführen. 

Im Allgemeinen sind die NOx-Emissionswerte bereits als Massenemission an 

NO2 angegeben. Liegt eine Aufsplittung in NO und NO2 vor, so muss eine 

Summierung erfolgen. Vor der Summierung von NO und NO2 wird das NO in 

NO2 umgerechnet und zwar entsprechend den Molmassen nach: 

NOx [µg/m³] = 46/30*NO [µg/m³] + NO2 [µg/m³] 
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Folgende Formel ist in der VDI-Richtlinie 3782 Blatt 8 enthalten und gilt in 

Mitteleuropa für Werte im urbanen Straßennahbereich als Standard. Sie lau-

tet wie folgt: 

[ ] [ ] [ ] [ ]3
2 / mgC

BNO
ANONO
x

x μ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+
⋅=  

mit folgenden Parametern: 

Tabelle 3: Funktionsparameter der NO/NO2 Umwandlung 

Konzentrationskenngröße Funktionsparameter in obiger Gleichung 

A B C 

Jahresmittel 43 53 0,129 

19-höchster Stundenwert 54 24 0,108 

Bei der Umrechnung ist zu berücksichtigen, dass in der oben angeführten 

Formel immer die Gesamtkonzentration einzusetzen ist. Der "19-höchster 

Stundenwert" gibt bei Anwendung dieser Formel die Spitzenbelastung an. 

Liegen Zeitreihen von Immissionsmessungen im Standortbereich vor, so 

können die oben angeführten Funktionsparameter aus den Messungen ab-

geleitet werden. 

6.2 Modellansätze 

6.2.1 Vereinfachte Verfahren zur Berechnung von Im-

missionen 

Folgende Vorgangsweise wird für die Durchführung der Maximalabschätzung 

von Schadstoffkonzentrationen im Nahbereich von Gebäuden vorgeschlagen 

(siehe Technische Grundlage Gerücheiii): 

1. Vereinfachtes Verfahren nach Meroney zur Bestimmung der Ma-
ximalwerte von Schadstoffkonzentrationeniv 
In diesem vereinfachten Verfahren wird im Nahbereich des Gebäudes 

die Schadstoffkonzentration in Abhängigkeit vom Abstand von der Quel-

le bestimmt. Dabei wird jedoch die Emissionshöhe nicht berücksichtigt. 

Sollte durch dieses Verfahren eine Grenz- und Richtwertüberschreitung 

ausgeschlossen werden können, kann auf das erweiterte Abschätzver-

fahren verzichtet werden. 
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2. Erweitertes Verfahren zur Bestimmung der Maximalwerte von 
Schadstoffkonzentrationen nach Meroney 
Bei diesem Verfahren wird neben der Gebäudehöhe und der Emissions-

höhe auch die Stabilität der Atmosphäre berücksichtigt. 

3. Anwendung von komplexen Ausbreitungsmodellen zur Bestim-
mung der Maximalwerte von Schadstoffkonzentrationen   

Für eine höhere Prognosegüte ist die Anwendung von komplexen Aus-

breitungsmodellen erforderlich. Dabei werden prognostische, mikroska-

lige Strömungsmodelle mit einem Ausbreitungsmodell gekoppelt. Ein 

Beispiel dafür ist das MISKAM-Modell. Der Aufwand für die Anwendung 

solcher Modelle ist bedeutend größer als im einfachen Screening-

Verfahren und setzt das Vorliegen von umfangreichem Datenmaterial 

voraus; der Einsatz eines komplexen Ausbreitungsmodells kann dann 

notwendig werden, wenn aufgrund des vereinfachten Verfahrens 

Grenzwertüberschreitungen nicht auszuschließen sind. 

6.2.2 Empirische Modelle 

Empirische Modelle beruhen im Allgemeinen auf Modellansätzen, die physi-

kalisch begründbar sind und deren Parameter über Feldversuche abgeleitet 

wurden. Ein derartiges empirisches Modell ist z.B. das Box-Flussmodell in 

der Technischen Grundlage zur Ermittlung von Immissionen im Nahbereich 

von Abstellflächen für Kraftfahrzeuge des BMWA (2001) für flächenhafte 

Emissionsfreisetzungen oder die Ausbreitungsmodelle, die in der Techni-

schen Grundlage zur Berechnung der Ausbreitung von Luftschadstoffen im 

Nahbereich des Emittentenv angeführt werden. Statt der bisher oft undiffe-

renziert eingesetzten Faustformeln nach Giebelvi, Sternvii, Briggsviii bietet 

sich hier die Formel nach Meroneyix an. Für punktförmig freigesetzte Emis-

sionen (zum Beispiel Ausblasöffnungen einer mechanischen Garagenentlüf-

tung über Dach) sind die semi-empirischen Modelle nach US-EPA und das 

modifizierte Holland-Modell (Technische Grundlage BMWA 1996)x zu nen-

nen. Diese Modelle zeichnen sich teilweise durch sehr spezifische Randbe-

dingungen als Voraussetzung für deren Anwendbarkeit aus. 

Das Holland-Modell enthält Ausbreitungsgleichungen zur Abschätzung der 

Immissionen im Leewirbel, die auf der Basis von Windkanaluntersuchungen 

und Messungen in der Natur entwickelt wurden. Unter Berücksichtigung des 

thermischen und des dynamischen Auftriebes der Abgasfahne, der Gebäu-
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dekonfiguration und der Höhe und Lage der Abluftöffnung wird die Abgas-

fahnenhöhe über der Mitte des Leewirbels in Abhängigkeit von der Windge-

schwindigkeit berechnet. Auf diese Weise kann rechnerisch abgeschätzt 

werden, ob eine Abgasfahne durch den Leewirbel hinter dem Gebäude be-

einflusst wird (Absenkung oder Einfang) oder unbeeinflusst vom Gebäude 

abströmt. 

Das Gebäude des Emittenten ist hinsichtlich seiner Ausmaße (Länge, Höhe 

und Breite) sowie der Dachform (Flachdach, Giebeldach) zu klassifizieren. 

Weiters ist die Lage der Abluftöffnung auf dem Dach von entscheidender 

Bedeutung (siehe nachstehendes Bild). Besonders die Höhe der Abluftöff-

nung über den Gebäudeteilen sowie Entfernung und relative Höhe zu den 

Aufpunkten (Nachbarn) sind zu berücksichtigen. 

Zur Abschätzung der maximalen Halbstundenmittelwerte (HMW) für CO und 

NOx ist in der Regel mit einer Windgeschwindigkeit von 1 m/s zu rechnen. 

6.2.3 Statistische Modelle basierend auf Gauß-Ansätzen 

Gauß-Ansätze beruhen auf dem Prinzip der Erhaltung der emittierten 

Schadstoffmenge und berücksichtigen anhand der Streuparameter die Ein-

flüsse der Turbulenz auf die Ausbreitung der Schadstoffe. Da jedoch auch 

die Streuparameter empirisch bestimmt wurden, ist bei Verwendung derar-

tiger Modelle darauf zu achten, für welche Modell- und Rahmenbedingungen 

diese Ansätze gelten. Dadurch ergeben sich Einschränkungen in der Anwen-

dung. Der Vorteil Gauß´scher Modelle liegt darin, dass statistische Berech-

nungen (Ausbreitungsklassenstatistik) problemlos durchgeführt werden 

können. Wie bereits unter 6.1 angemerkt, sind reine Gauß-Modelle für die 

hier überwiegend vorliegenden Problemstellungen nicht anwendbar. Viel-
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mehr muss auf modifizierte Ansätze, wie die unter 6.2.2 angeführten Model-

le nach US-EPA oder das modifizierte Holland-Modell, zurückgegriffen wer-

den. 

6.2.4 Komplexe Modelle 

tische Windfeldmodelle gekoppelt mit 

Ausbreitungsmodellen) anzuwenden.  

Liegt durch die Bebauung z.B. eine merkliche Beeinflussung der Durchlüf-

tungssituation des Beurteilungsgebietes vor, und ist zudem mit hohen Emis-

sionsmengen zu rechnen, so wird es erforderlich sein, komplexe Berech-

nungsmodelle (prognostische, diagnos
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7 Beurteilung der Immissionen 

Gemäß UVP-Handbuch Verkehrxi sind Zusatzbelastungen unabhängig von 

der vorhandenen Ist-Belastung irrelevant, wenn diese Zusatzbelastung un-

ter 3 % des entsprechenden Grenzwertes für Kurzzeitbelastungen und unter 

1 % des Grenzwertes für Langzeitbelastungen liegt. Gemäß TA Luft 2002xii 

und RVS 9.263xiii beträgt der Schwellenwert für Langzeitbelastungen für 

NO2 und PM10 3 %. 

7.1 Gesamtbelastung 

Die Berechnung einer Gesamtbelastung wird in der ÖNORM M 9445 behan-

delt. Aus verschiedenen Gründen ist diese Norm für verkehrstechnische 

Problemstellungen (vor allem für NO2) nicht anwendbar. 

Bei Jahresmittelwerten, 95-Perzentilwerten und näherungsweise bei maxi-

malen Tagesmittelwerten ist eine lineare Addition von Vorbelastung und Zu-

satzbelastung möglich. Bei Stickoxiden ist diese Addition für NOx durchzu-

führen und die Gesamtbelastung für NO2 gemäß Abschnitt 6.1.2 zu berech-

nen.  

Bei Spitzenwerten (HMWmax) ist eine gesonderte Betrachtung notwendig; 

eine lineare Überlagerung würde hier zu Überschätzungen führen. Auch die-

se Abschätzung ist bei Stickoxiden für NOx durchzuführen und die Gesamt-

belastung für NO2 gemäß Abschnitt 6.1.2 zu berechnen. Es wird vorgeschla-

gen, folgendes Additionsverfahren anzuwenden: 

22 )()( stungZusatzbelangVorbelastuentrationGesamtkonz +=  

7.2 Bildung von Tages- und Jahresmittelwerten 

Zur Ermittlung des höchsten Tagesmittelwertes ist von einer tagesdurch-

schnittlichen Emissionskonzentration (in der Regel Betriebszeit 06:00 bis 

22:00 Uhr auf 24 Stunden umgelegt) auszugehen. Die lokalen Windrich-

tungsverteilungen sind bei der Ermittlung der Tages- und Jahresmittelwerte 

zu berücksichtigen. Liegen dazu keine Angaben vor, wird der Immissions-

beitrag aus der Garage mit dem Faktor 0,25 multipliziert. Diese Berechnung 

erfolgt in Hinsicht auf die unterschiedlichen Windrichtungen in erster Nähe-
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rung für einen beliebigen Standort. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Wind 

in alle Richtungen gleich verteilt auftritt; die Abluftfahne wird daher nur 

während eines Viertels der Zeit zum Anrainer verfrachtet. Diese Berechnung 

gilt für NO2 und PM10. 

Für die Ermittlung des Jahresmittelwertes für NO2, Partikel und Benzol wird 

der durchschnittliche Tagesmittelwert der Emissionen unter Berücksichti-

gung der Anzahl der Betriebstage (z.B. bei Bürohausgaragen im Regelfall 

250 Tage pro Jahr) verwendet.  

Für Garagen mit über 350 Stellplätzen sind die Fahrbewegungen und die 

Emissionen als Tagesgang und Jahresgang zu berücksichtigen. Diese sind 

vom Antragsteller vorzulegen. Für die Ermittlung des Immissionsbeitrages 

sind die meteorologischen Verhältnisse von Bedeutung und daher sind 

Stundenwertdateien von Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Ausbrei-

tungsklasse durch den Antragsteller vorzugeben. Gegebenenfalls sind ent-

sprechende Vorauswertungen von Meteo-Daten umliegender Stationen 

durchzuführen. 

7.3 Checkliste zu erhebender Immissionskenngrö-

ßen 

Für die Ermittlung der vollständigen Immissionssituation sind folgende 

sechs Immissionskenngrößen zu berechnen: 

 

Tabelle 4: Checkliste für Immissionskenngrößen 

 Immissions-
beitrag 

Vorbelastung Gesamt-
konzentration 

Grenzwert 
µg/m³ 

HMW NO2 x x x 200 

TMW NO2 x x x (Zielwert 80) 

TMW PM10 x x x 50 

JMW NO2 x x x 30 

JMW PM10 x x x 40 

JMW Benzol x x x 5 

Für Garagen mit über 350 Stellplätzen ist die obige Tabelle vom Antragstel-

ler in nachvollziehbarer Form vorzulegen. 
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7.4 Immissionsgrenzwerte 

7.4.1 Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 

115/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 70/2007 

Grenzwerte  der  Konzentration (µg/m³)  zum  dauerhaften Schutz der 

menschlichen Gesundheit in Österreich gemäß IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997, 

Anhang 1, i.d.F. BGBl. I Nr. 70/2007: 

Tabelle 5: Grenzwerte gemäß IG-L 

Luftschadstoff HMW MW8 TMW JMW 

Schwefeldioxid 200*)  120  

Kohlenstoffmonoxid  10 (mg/m³)   

Stickstoffdioxid 200  (Zielwert 80) 30**) 

Schwebestaub   150***)  

PM10   50****) 40 

Blei in PM10    0,5 

Benzol    5 
*)  Drei Halbstundenmittelwerte pro Tag, jedoch maximal 48 Halbstundenmittelwerte pro Kalenderjahr bis zu einer 

Konzentration von 350 µg/m³ gelten nicht als Überschreitung. 
**)  Der Immissionsgrenzwert von 30 µg/m³ ist ab 1. Jänner 2012 einzuhalten. Die Toleranzmarge betrug 30 µg/m³ 

bei In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes (2001) und wurde am 1. Jänner jedes Jahres bis 1. Jänner 2005 um 
5 µg/m³ verringert. Die Toleranzmarge von 10 µg/m³ galt gleichbleibend von 1. Jänner 2005 bis 31. Dezember 
2009. Die Toleranzmarge von 5 µg/m³ gilt gleichbleibend von 1. Jänner 2010 bis 31. Dezember 2011. 

***) Trat am 31.12.2004 außer Kraft. 
****) Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig: ab In-Kraft-Treten des Gesetzes bis 

2004: 35; von 2005 bis 2009: 30; ab 2010: 25. 

HMW ... Halbstundenmittelwert 

MW8 ... Achtstundenmittelwert (gleitende Auswertung, Schrittfolge eine 

halbe Stunde) 

TMW ... Tagesmittelwert 

JMW ... Jahresmittelwert 

PM10 .... mittlerer Partikeldurchmesser ≤ 10 µm 
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7.4.2 Verordnung zum Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-

L, BGBl. I Nr. 115/1997 über Immissionsgrenzwer-

te und Immissionszielwerte zum Schutz der Öko-

systeme und der Vegetation, BGBl. II Nr. 

298/2001 

Tabelle 6: Immissionsgrenzwerte für SO2 und NOx 

Schadstoff Immissionsgrenz-
wert 

Mittelungszeitraum 

Schwefeldioxid 20 µg/m³ Kalenderjahr und Winterhalbjahr (1. Ok-
tober bis 31. März) 

Stickstoffoxide 30 µg/m³ Kalenderjahr 

Anmerkung: Die in obenstehender Tabelle 6 angeführten Immissionsgrenz-

werte gelten zum Schutz der Ökosysteme und der Vegetation und nicht zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit oder um unzumutbare Belästigungen 

von Menschen hintanzuhalten. 

7.4.3 Air Quality Guidelines for Europe - Update and Re-

vision 1996, Global update 2005 – Auswahl 

Tabelle 7: Air Quality Guidelines for Europe 

Schadstoff Richtwert Mittelungszeitraum 

Kohlenstoffmonoxid 100 mg/m³ 15 min 

 60 mg/m³ 30 min 

 30 mg/m³ 1 h 

 10 mg/m³ 8 h 

Ozon 100 µg/m³ 8 h 

Stickstoffdioxid 200 µg/m³ 1 h 

 40 µg/m³ Jahr 

Schwefeldioxid 500 µg/m³ 10 min 

 20 µg/m³ 24 h 
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7.4.4 Richtlinie 2008/50/EG vom 21. Mai 2008 

7.4.4.1 Grenzwerte für Schwefeldioxid 

Tabelle 8: Grenzwerte für SO2 

 Mittelungszeitraum Grenzwert 

1-Stunden-Grenzwert für 
den Schutz der menschli-
chen Gesundheit 

1 Stunde 350 µg/m³ dürfen nicht öfter 
als 24-mal im Kalenderjahr 
überschritten werden 

1-Tages-Grenzwert für den 
Schutz der menschlichen 
Gesundheit 

24 Stunden 125 µg/m³ dürfen nicht öfter 
als dreimal im Kalenderjahr 
überschritten werden 

Grenzwert für den Schutz 
von Ökosystemen 

Kalenderjahr und Winter (1. 
Oktober bis 31. März) 

20 µg/m³ 

7.4.4.2 Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide 

Tabelle 9: Grenzwerte für NO und NO2 

 Mittelungs-
zeitraum 

Grenzwert Zeitpunkt, bis zu 
dem der Grenzwert 

zu erreichen ist 

1-Stunden-Grenzwert 
für den Schutz der 
menschlichen Gesund-
heit 

1 Stunde 200 µg/m³ NO2 dürfen 
nicht öfter als 18-mal 
im Kalenderjahr über-
schritten werden 

1. Jänner 2010 

Jahresgrenzwert für 
den Schutz der  
menschlichen Gesund-
heit 

Kalenderjahr 40 µg/m³ NO2  1. Jänner 2010 

Jahresgrenzwert für 
den Schutz der Vegeta-
tion 

Kalenderjahr 30 µg/m³ NOx   

7.4.4.3 Grenzwerte für Partikel (PM10) 

Tabelle 10: Grenzwerte für PM10 *) 

 Mittelungs-
zeitraum 

Grenzwert 

24-Stunden-Grenzwert für den 
Schutz der menschlichen Gesundheit 

24 Stunden 50 µg/m³ PM10 dürfen nicht öfter als 
35-mal im Jahr überschritten werden 

Jahresgrenzwert für den Schutz der 
menschlichen Gesundheit 

Kalenderjahr 40 µg/m³ PM10  

*)  Richtgrenzwerte der Stufe 2, die im Lichte weiterer Informationen über die Auswirkungen auf Gesundheit und 
Umwelt, über die technische Durchführbarkeit und über die bei der Anwendung der Grenzwerte der Stufe 1 in 
den Mitgliedstaaten gemachten Erfahrungen zu überprüfen sind. 
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7.4.4.4 Grenzwerte für Partikel (PM2,5) 

Tabelle 11: Grenzwerte für PM2,5 

 Mittelungs-
zeitraum 

Grenzwert 

µg/m³ 

Zeitpunkt, bis zu dem 
der Grenzwert zu errei-

chen ist 

STUFE 1 

Jahresgrenzwert Kalenderjahr 25*) 1. Jänner 2015 

STUFE 2 

Jahresgrenzwert Kalenderjahr 20 1. Jänner 2020 

    
*)  Toleranzmarge 20 % am 11. Juni 2008, Reduzierung am folgenden 1. Jänner und danach alle 12 Monate um 

einen jährlich gleichen Prozentsatz bis auf 0 % am 1. Jänner 2015. 

7.4.4.5 Grenzwert für Blei 

Tabelle 12: Grenzwert für Blei 

 Mittelungszeitraum Grenzwert µg/m³ 

Grenzwert für den Schutz der 
menschlichen Gesundheit Kalenderjahr 0,5 

7.4.4.6 Grenzwert für Benzol 

Tabelle 13: Grenzwert für Benzol 

 Mittelungs-
zeitraum 

Grenzwert 

µg/m³ 

Zeitpunkt, bis zu dem 
der Grenzwert zu errei-

chen ist 

Grenzwert für den Schutz 
der menschlichen Ge-
sundheit 

 

Kalenderjahr 

 

5*) 

 

1. Jänner 2010 

*)  Toleranzmarge 5 µg/m³ (100 %) am 23. Dezember 2000, Reduzierung am 1. Jänner 2006 und danach alle 12 
Monate um 1 µg/m³ bis auf 0 % am 1. Jänner 2010. 

7.4.4.7 Grenzwert für Kohlenmonoxid 

Tabelle 14: Grenzwert für CO 

 Mittelungszeitraum Grenzwert 

Grenzwert für den Schutz der 
menschlichen Gesundheit 

Höchster 8-Stunden-
Mittelwert eines Tages 10 mg/m³ 

7.4.5 Sonstige Richtwerte 

Für kanzerogene Stoffe (z.B. Dieselruß) kann das „Unit life time Risk“ (UR) 

herangezogen werden. Das UR ist jenes Risiko, das bei einer Schadstoffex-

position von 1 µg/m³ über 70 Jahre (lebenslang) besteht. 
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Für Dieselruß wird in Deutschland vom Länderausschuss für Immissions-

schutz (LAI) das Unit life time Risk mit UR = 7*10-5 angegeben. Das bedeu-

tet, dass von 100.000 Menschen 7 bei lebenslanger Exposition von 1 µg/m³ 

an immissionsbedingtem Krebs erkranken. Da zwischen Risiko (R) und Im-

mission (I) folgender Zusammenhang, nämlich R = I(µg/m³)*UR besteht, 

kann für ein akzeptiertes Risiko die hiezu zulässige Immission bestimmt 

werden. Lässt man z.B. als Risiko 10-6 zu, so ergibt sich für Dieselruß Izul = 

R/UR = 10-6/7*10-5 = 0,014 µg/m³. 

Als Bagatelleschwelle wird üblicherweise ein Risiko von 10-6 betrachtet, 

während als obere Grenze ein Risikowert von 1:2500 entsprechend 4*10-4 

zu Grunde gelegt werden kann. 

Eine Beurteilung der Zusatzbelastung kann analog zu den in der Endnote 

xiv angegebenen Werten durchgeführt werden:  

Tabelle 15: Beurteilung der Zusatzbelastung bei Vorliegen 
eines Grenzwertes 

Prozentueller Anteil vom 
Grenzwert 

Belastung 

0 – 19 % sehr niedrig 

20 – 39 % niedrig 

40 – 59 % mittel 

60 – 79 % erheblich 

80 – 99 % hoch 

≥ 100 % sehr hoch 

 

Tabelle 16: Beurteilung der Zusatzbelastung bei Vorliegen 
eines Risikowertes: 

Risiko-Einheit Belastung 

< 10-6 sehr niedrig 

10-6 –  10-5 niedrig 

10-5 –  10-4 mittel 

10-4 –  10-3 hoch 

> 10-3 sehr hoch 
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7.5 Immissionssituation 

7.5.1 Allgemeines 

Die jeweilige Immissionssituation hängt neben den meteorologischen Vor-

aussetzungen stark von den topografischen Gegebenheiten ab. Außerdem 

spielen die Bepflanzung und die Bebauung eine gewisse Rolle. Dementspre-

chend wurden im Laufe der Jahre und je nach gesetzlichen oder wissen-

schaftlichen Vorgaben bzw. Fragestellungen unterschiedliche Untersuchun-

gen durchgeführt, wie z.B. 

□ Import/Export von Luftschadstoffen; 

□ Erhebung der Immissionssituation in Ballungsgebieten, Industrieregio-

nen, Forstgebieten; 

□ verkehrsnahe Messungen; 

□ emittentennahe Messungen. 

Grundsätzlich repräsentiert eine Messstelle je nach Messziel verschieden 

große Flächen. Eine optimal platzierte Messstelle kann in Forstgebieten oder 

im Hintergrund von Ballungsgebieten oft für hunderte Quadratkilometer 

repräsentativ sein. In anderen Fällen (emittenten- oder verkehrsnah) sind 

die ermittelten Messwerte nur für die lokalen Verhältnisse aussagekräftig. 

Vor Verwendung von Immissionsdaten sind diese daher auf die Aussagefä-

higkeit für die jeweilige Fragestellung zu prüfen. 

Im Laufe der Zeit entwickelte sich in Österreich der Halbstundenmittelwert 

zum "Leitwert". Viele gesetzliche Grundlagen, so auch das Immissions-

schutzgesetz-Luft (IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997 i.d.g.F.) legten die halbe 

Stunde als kürzesten Mittelungszeitraum fest. Die Vorgaben der EU stellen 

allerdings als "Kurzzeitmittelwert" den Einstundenmittelwert in den Vorder-

grund. Grenzwerte über einen längeren Beobachtungszeitraum umfassen 

u.a. Tages- und Jahresmittelwerte. 

7.5.2 Messtechnische Ermittlung des Ist-Zustandes 

Von den meisten Ballungsgebieten Österreichs und auch von vielen Hinter-

grundmessstellen (Grundbelastung) liegen zeitlich hochaufgelöste Messda-

ten (Halbstundenmittelwerte) kraftfahrzeugspezifischer Immissionen vor. 
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Die grundsätzlichen Aussagen dazu können den Anhängen 2 und 4 der 

Technischen Grundlage zur Ermittlung von Immissionen im Nahbereich von 

Abstellflächen für Kraftfahrzeuge des BMWA (2001) entnommen werden. 

Zusätzliche Messungen sind für die Beurteilung von Projekten nur in selte-

nen Fällen bzw. bei großen Vorhaben (z.B. UVP-Verfahren) notwendig, an-

sonsten sollten die durch die diversen Immissionsmessnetze gewonnenen 

Daten für eine Beurteilung ausreichen. 

7.5.3 Rechnerische Ermittlung des Ist-Zustandes 

Vorrangiges Ziel ist die Erhebung des Ist-Zustandes durch Auswertung vor-

handenen Datenmaterials bzw. allenfalls durch Messungen. Dies bereitet 

jedoch oft Schwierigkeiten, wenn 

□ keine Luftgütemessstellen im Beurteilungsgebiet zur Verfügung ste-

hen; 

□ die Werte von vorhandenen Messstellen nicht übertragbar sind; 

□ keine Messungen durchgeführt werden können (aus zeitli-

chen/jahreszeitlichen Gründen); 

□ der Aufwand von Ist-Zustandsmessungen unverhältnismäßig hoch im 

Vergleich zu den zu erwartenden Auswirkungen der projektbedingten 

Zusatzemissionen/-immissionen ist. 

Für derartige Fälle gibt es die Möglichkeit, den Ist-Zustand rechnerisch zu 

erheben. Eine rechnerische Ermittlung des Ist-Zustandes ist allerdings nur 

dann zielführend, wenn 

□ die den Ist-Zustand bestimmenden Emittenten bekannt und deren 

Emissionen quantifizierbar sind; 

□ die meteorologischen Bedingungen, die zu den gesuchten Ist-

Zuständen der Luftgüte führen (d.h. Kurzzeitwerte wie HMW, statisti-

sche Angaben für Jahresmittelwerte), bekannt sind oder abgeschätzt 

werden können; 

□ die Ausbreitungssituation in jenem Gebiet, das zur Luftgütesituation 

maßgebend beiträgt, modellhaft beschrieben werden kann. 

Zur Beschreibung des Ist-Zustandes müssen Modellansätze verwendet wer-

den, die methodisch einwandfrei auf die gewünschte Aufgabenstellung an-
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gewendet werden können. Sind die dominanten Emittenten Verkehrswegexv, 

so können Gauß´sche Ansätze für Linienquellen zur Anwendung kommen. 

Sind Flächenemissionen (z.B. Hausbrand) und/oder Punktquellen (z.B. Be-

triebe) zu berücksichtigen, so können gegebenenfalls Gauß´sche Ansätze 

für Punkt- und Flächenquellen zusätzlich herangezogen werden. In jedem 

Fall ist jedoch zu prüfen, ob die notwendigen Randbedingungen für die Mo-

dellanwendungen zutreffen und ob die notwendigen Eingangsparameter zur 

Verfügung stehen. Abweichungen von den Randbedingungen sind zu doku-

mentieren und die Zulässigkeit dieser Abweichungen ist zu begründen. 

Beim Einsatz von höherwertigen Modellansätzen (diagnostische, prognosti-

sche) ist dafür Sorge zu tragen, dass genügend meteorologische Daten zur 

Verfügung stehen, um die gewünschten Ist-Werte zu berechnen (Maximal-

werte, Jahresmittelwerte). 

Da der rechnerische Aufwand zur Ermittlung des Ist-Zustandes üblicherwei-

se sehr groß ist, wird für den Anwendungsbereich dieser Technischen 

Grundlage empfohlen, vorrangig auf Standortvergleiche oder gegebenenfalls 

Messungen (integrale oder kontinuierliche) zurückzugreifen. 
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8 Rechenbeispiel 

Aufgabenstellung: 

Für eine Tiefgarage sind die in der Garage pro Stunde freigesetzten Schad-

stoffe zu ermitteln, und zwar für CO und NOx für die Spitzenstunde, für 

Benzol und Partikel im Tagesdurchschnitt. Es handelt sich bei der Garage 

um eine Wohnhaustiefgarage. Die Emissionsprognose wird für das Jahr 

2015 durchgeführt. 

Garagendaten: 

2 Garagenabschnitte L1 und L2 mit 40 + 65 = 105 Stellplätzen 

Ein-Ausfahrtsrampe im Gebäude 

Rampenlänge 22 m, Gefälle zur Garage, 15 % 

Garage mit L-förmigem Grundriss gemäß Skizze 

70 m

16 m

16 m

Garagenabschnitt L1:
40 Stellplätze
mittlere Fahrweglänge 35 m

Garagenabschnitt L2:
65 Stellplätze
mittlere Fahrweglänge 60 m

Rampe:
Gefälle zur Garage 15 %
Länge 22 m

50 m

70 m

16 m

16 m

Garagenabschnitt L1:
40 Stellplätze
mittlere Fahrweglänge 35 m

Garagenabschnitt L2:
65 Stellplätze
mittlere Fahrweglänge 60 m

Rampe:
Gefälle zur Garage 15 %
Länge 22 m

50 m

Im Folgenden werden zunächst die Emissionswerte für CO bestimmt. Die für 

die Rechnung maßgeblichen Tabellen befinden sich in Kapitel 4 der Techni-

schen Grundlage "Emissionen von Kraftfahrzeugen im Bereich von Abstell-

flächen - 2010" des BMWFJ (im Folgenden kurz "TG Kfz-Emissionen" ge-

nannt). 
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Werden die Emissionswerte für Abstellfläche (= Parkebene) und Ram-

pe/Durchfahrt von Tabelle 1 (Einfahrt, warmer Motor) mit den Faktoren für 

das Jahr 2015 aus Tabelle 2 (beide in Abschnitt 4.1 der TG Kfz-Emissionen) 

multipliziert, so ergibt sich: 

Parkebene, CO, warm, 2015: 0,81 * 0,62 = 0,5022 g/km 

Durchfahrt, CO, warm, 2015: 1,14 * 0,62 = 0,7068 g/km 

Für die Durchfahrt ist obenstehender Wert maßgeblich; für die Rampe muss 

noch der Einflussfaktor für die Längsneigung gemäß Tabelle 3 der TG Kfz-

Emissionen als Multiplikator herangezogen werden: Bei der Einfahrt liegt ein 

Gefälle von 15 % vor. Für 10 % übersteigendes Gefälle (negative Steigung) 

gelten die Werte für -10 %. 

Bei CO ist für -10 % der Faktor 0,2, so dass für die Rampe gilt: 

Rampe -15 %, CO, warm, 2015: 0,7068 * 0,2 = 0,1414 g/km 

Die bisher ermittelten Werte gelten für die Einfahrt, d.h. den warmen Motor. 

Bei der Ausfahrt muss ein Kaltstartfaktor berücksichtigt werden. Da es sich 

um eine Wohnhausgarage handelt, wird gemäß Tabelle 1 dieser Techni-

schen Grundlage eine Parkdauer von > 4 Stunden angenommen. Unter der 

Annahme einer Garagenlufttemperatur von 10 °C beträgt dann für CO ge-

mäß Tabelle 4 der TG Kfz-Emissionen der Faktor 6. Daraus ergibt sich: 

Parkebene, CO, kalt, 2015: 0,5022 * 6 = 3,0132 g/km 

Durchfahrt, CO, kalt, 2015: 0,7068 * 6 = 4,2408 g/km 

Für die Rampe muss wieder der Einflussfaktor für die Längsneigung gemäß 

Tabelle 3 der TG Kfz-Emissionen berücksichtigt werden: Bei der Ausfahrt 

liegt eine Steigung von 15 % vor. 

Bei CO ist für 15 % der Faktor 3,1, woraus sich ergibt: 

Rampe 15 %, CO, kalt, 2015: 4,2408 * 3,1 = 13,1465 g/km 

Führt man diese Rechnungen für alle Schadstoffe analog durch, so ergeben 

sich die für den gegenständlichen Anwendungsfall maßgeblichen spezifi-

schen Emissionswerte wie folgt: 

g/km, 
2015 

Park-
ebene, 
warm 

Durch-
fahrt, 
warm 

Rampe, 
-15 %, 
warm 

Park-
ebene, 

kalt 

Durch-
fahrt, kalt 

Rampe, 
15 %, 
kalt 

CO 0,5022 0,7068 0,1414 3,0132 4,2408 13,1465 

NOx 0,4500 0,4950 0,0990 0,6750 0,7425 3,3413 

28 



 

Benzol 0,0058 0,0093 0,0019 0,0290 0,0465 0,0884 

Partikel 0,0110 0,0110 0,0044 0,0220 0,0220 0,1100 

Ein Fahrzeug, das in die Garage einfährt und im Garagenabschnitt L1 parkt, 

verursacht auf der Rampe (0,022 km) und auf der Parkebene L1 (im Mittel 

0,035 km) folgende CO-Emissionen: 

PKW - L1, ein, CO: 0,1414 * 0,022 + 0,5022 * 0,035 =  0,02069 g 

Ein Fahrzeug, das in die Garage einfährt und im Garagenabschnitt L2 parkt, 

verursacht auf der Rampe (0,022 km), bei der Durchfahrt durch den Bereich 

L1 (0,050 km) und auf der Parkebene L2 (im Mittel 0,060 km) folgende CO-

Emissionen: 

PKW - L2, ein, CO: 0,1414 * 0,022 + 0,7068 * 0,050 + 0,5022 * 0,060 =  

0,06858 g 

Ein Fahrzeug, das aus dem Garagenabschnitt L1 ausfährt, verursacht auf 

der Parkebene L1 (im Mittel 0,035 km) und auf der Rampe (0,022 km) fol-

gende CO-Emissionen: 

PKW - L1, aus, CO: 3,0132 * 0,035 + 13,1465 * 0,022 =  0,39469 g 

Ein Fahrzeug, das aus dem Garagenabschnitt L2 ausfährt, verursacht auf 

der Parkebene L2 (im Mittel 0,060 km), bei der Durchfahrt durch den Be-

reich L1 (0,050 km) und auf der Rampe (0,022 km) folgende CO-

Emissionen: 

PKW - L2, aus, CO: 3,0132 * 0,060 + 4,2408 * 0,050 + 13,1465 * 0,022 =  

0,68206 g 

Führt man diese Rechnungen wiederum für alle Schadstoffe analog durch, 

so ergeben sich die Emissionswerte pro PKW wie folgt: 

g pro PKW Einfahrt L1 Einfahrt L2 Ausfahrt L1 Ausfahrt L2 

CO 0,02069 0,06858 0,39469 0,68206 

NOx 0,01793 0,05393 0,09713 0,15113 

Benzol 0,00024 0,00085 0,00296 0,00601 

Partikel 0,00048 0,00131 0,00319 0,00484 

Die Fahrbewegungen pro Stunde und Stellplatz (f) lassen sich aus Tabelle 1 

dieser Technischen Grundlage abschätzen. Für die Spitzenstunde (CO und 

NOx) wird der Faktor f = 0,2 (für mehr als 50 Stellplätze) herangezogen 

(„worst case“), für den Tagesdurchschnitt (Benzol und Partikel) wird der 

Faktor mit f = 0,0625 bestimmt. Das Verhältnis von Ein- zu Ausfahrten be-
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trägt 12 % zu 88 % für die Spitzenstunde, für die Langzeitbetrachtung 

50 % zu 50 %. 

Dies bedeutet, dass in der Spitzenstunde 105 * 0,2 = 21 Fahrzeuge ein- 

oder ausfahren (8 in L1, 13 in L2; 88 % sind Ausfahrten). Im Tagesdurch-

schnitt (Langzeitbetrachtung) fahren pro Stunde 105 * 0,0625 = 6,6 Fahr-

zeuge ein oder aus (2,5 in L1, 4,1 in L2; 50 % sind Ausfahrten). 

Daraus ergibt sich für CO (Spitzenstunde) folgende stündliche Emission): 
(0,02069 * 8 + 0,06858 * 13) * 0,12 + (0,39469 * 8 + 0,68206 * 13) 

* 0,88 = 10,71 g/h 

Für NOx (Spitzenstunde): 
(0,01793 * 8 + 0,05393 * 13) * 0,12 + (0,09713 * 8 + 0,15113 * 13) 

* 0,88 = 2,514 g/h 

Für Benzol (Tagesdurchschnitt) ergibt sich folgende stündliche Emission: 

(0,00024 * 2,5 + 0,00085 * 4,1) * 0,5 + (0,00296 * 2,5 + 0,00601 * 4,1) 

* 0,5 = 0,01806 g/h 

Für Partikel (Tagesdurchschnitt): 
(0,00048 * 2,5 + 0,00131 * 4,1) * 0,5 + (0,00319 * 2,5 + 0,00484 * 4,1) 

* 0,5 = 0,01720 g/h 

Diese errechneten Emissionen sind durch die Verbrennung des Benzins 
bzw. Diesels im Motor bedingt. 

Zusätzlich sind gemäß Abschnitt 4.5 der TG Kfz-Emissionen die Staubemis-

sionen durch Reifen- und Bremsenabrieb zu berücksichtigen. Da in der 

Langzeitbetrachtung pro Stunde 2,5 Fahrzeuge im Garagenabschnitt L1 und 

4,1 Fahrzeuge im Garagenabschnitt L2 ein- oder ausfahren, ergibt sich für 

die insgesamt zurückgelegte Fahrstrecke: 

(0,022 + 0,035) * 2,5 + (0,022 + 0,050 + 0,060) * 4,1 = 0,6837 km 

Daraus ergibt sich mit dem Wert aus Tabelle 20 der TG Kfz-Emissionen fol-

gende zusätzliche Partikelemission (Tagesdurchschnitt): 

Partikel, Reifen- und Bremsenabrieb: 13,5 * 10-3 * 0,6837 = 

0,00923 g/h 

Zusätzliche Benzolemissionen aus Verdunstungsvorgängen sind gemäß Ab-

schnitt 4.6 der TG Kfz-Emissionen für Abstellvorgänge von benzinbetriebe-

nen PKW zu berücksichtigen. Im Tagesdurchschnitt werden 6,6 * 0,5 = 3,3 

Fahrzeuge pro Stunde abgestellt. Unter der Annahme, dass die Hälfte dieser 
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Fahrzeuge benzinbetrieben ist und die Parkdauer mehr als 8 Stunden be-

trägt, ergibt sich: 

Benzol, Verdunstungsvorgänge: 0,008 * 3,3 * 0,5 = 0,01320 g/h 

Daraus ergeben sich folgende stündliche Emissionen: 

Gesamtemissionen in der Garage pro Stunde: 

CO (Spitzenstunde): 10,7 g/h 
NOx (Spitzenstunde): 2,51 g/h 
Benzol (Tagesdurchschnitt): 31,3 mg/h 
Partikel (Tagesdurchschnitt): 26,4 mg/h 
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